
 

 
 
 
Liebe Leserin, lieber Leser! 
Unter dem Leitwort: 

„Christ sein. Weit denken. Mutig handeln.“ 

wird in unserer Pfarreiengemeinschaft am 20.03.2022, wie 
in allen anderen bayerischen Diözesen, der neue 
Pfarrgemeinderat gewählt. Durch die Teilnahme an der 
Wahl honorieren Sie die Bereitschaft der Kandidatinnen und 
Kandidaten für deren ehrenamtlichen Einsatz zum Wohle 
unserer Pfarrgemeinden. Gleichzeit bekunden Sie aber auch 
damit Ihre Verbundenheit zu unserer Christengemeinde. 

Wahlberechtigt sind alle ORTSANSÄSSIGEN KATHOLIKEN, die 
am WAHLTAG das 14. LEBENSJAHR VOLLENDET haben.  

Wähler, die von der BRIEFWAHL Gebrauch machen 
möchten, können die entsprechenden Unterlagen ab 
07.03.2022 beantragen und bis zum 16. März 2022 im 
Pfarrbüro Wertingen abholen, bzw. sich zustellen lassen. 

Beachten Sie bitte auch die Aushänge in den Schaukästen 
oder an den Kirchentüren unserer Pfarrkirchen. 
  

 

Pfarrgemeinderatswahl 

20. März 2022 



KANDIDATEN BINSWANGEN 
PFARRGEMEINDERATSWAHL 20. März 2022 

 

 

Gabriele Fürbaß 

Brunnenweg 9 

Zahnarzthelferin 

 

54 Jahre 

 

Philipp Grimminger 

Hauptstr. 30 

Fachkraft für 

Lagerlogistik 

26 Jahre 

 

 

 

 

Lisa Gumpp 

Pfaffenwinkel 3 

Studentin Grund-

schullehramt 

21 Jahre 

 

 

Maria Luise Mayr 

Zollstr. 1 

Bürokauffrau 

 

41 Jahre 

 

 

 

Martin Miller 

Schulstr. 12 

Erzieher 

 

34 Jahre 

 

 

Karin Reißner 

Im Gäßle 25 a 

Steuerfachang. 

 

42 Jahre 

 

 

 

Georgine Rigel 

Bauernstr. 6 

Kinderkranken- 

schwester 

46 Jahre 

 

Anton Rupp 

Judengasse 6 a 

Elektroniker 

 

37 Jahre 

 
 

 

 

Maria Rupprecht 

Im Winkel 2 

Konditorin 

 

43 Jahre 

 

  



In unserer Pfarrgemeinde St. Nikolaus, Binswangen, 
sind 8 Mitglieder des Pfarrgemeinderates zu wählen. 
 
Jede/r Wahlberechtigte kann über alle Personen auf dem 
Stimmzettel einzeln abstimmen. 
 
 Der Wähler / die Wählerin kreuzt auf dem Stimmzettel 

die Namen derjenigen Kandidaten an, denen er / sie 
seine/ihre Stimme geben will. 
 

 Die näheren Angaben auf dem Stimmzettel sind genau 
zu beachten. 

 

 Ungültig sind Stimmzettel, auf denen mehr Namen 
angekreuzt sind, als Mitglieder in den Pfarrgemeinderat 
zu wählen sind. 

 

 Ebenso sind Stimmzettel mit handschriftlichen Zusätzen 
ungültig. 

 
 

Wahllokal ist das Heimle 
  Geöffnet ist: 
Sonntag, 20.03., von 08:00 bis 11:30 Uhr 

 
 
Kugelschreiber werden bereitgestellt, wer gerne auf Grund der 
Corona-Lage seinen eigenen mitbringen möchte, kann dies gerne 
tun. 
 

 Die Briefwahlunterlagen können auch in den Briefkasten am 
Binswanger Pfarrhaus eingeworfen werden. 


